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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.05.2003 

Geschäftszahl 

97/14/0102 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 86/13/0084 E 16. Dezember 1987 RS 1 

Stammrechtssatz 

Die von einem Pensionisten für seine Unterbringung in einem Pensionistenheim zu tragenden Aufwendungen 
können so lange keine außergewöhnliche Belastung sein, als mit ihnen nicht auch besondere Aufwendungen 
abzudecken sind, die durch Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Betreuungsbedürftigkeit verursacht werden. 


